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2024-09-02 REACH all articles DESUJ DE 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die REACH – Verordnung EG Nr.1907/2006 fordert die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals). 

Diese Verordnung beruht auf dem Grundsatz, dass Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender 

sicherstellen müssen, dass sie Stoffe herstellen, in Verkehr bringen und verwenden, die menschliche Gesundheit 

oder die Umwelt nicht nachteilig beeinflussen. Zweck der Verordnung ist unter anderem, ein hohes Schutzniveau 

für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt sicherzustellen, einschließlich der Förderung aller alternativen 

Beurteilungsmethoden für von Stoffen ausgehende Gefahren, sowie den freien Verkehr von Stoffen im 

Binnenmarkt zu gewährleisten. Die REACH – Verordnung liegt uns stets in der aktuell gültigen Fassung mit den 

entsprechenden Anhängen vor und jede Änderung wird auf ihre Relevanz geprüft. Die obige Verordnung liegt 

derzeit in der Berichtigung vom 17.05.2024 (ABl. L, 2024/1328) vor. 

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH liefert elektrotechnische Produkte, die keine Stoffe oder Zubereitungen im Sinne 

der Verordnung darstellen. Demnach ist die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern für unsere Produkte nach 

dieser Verordnung nicht erforderlich. Als „nachgeschalteter Anwender“ im Sinne des Art.3 Abs.12 der Verordnung 

achten wir darauf, dass die bei uns eingesetzten Stoffe und Zubereitungen – so weit, vom Anwendungsbereich 

umfasst – gemäß REACH-Verordnung registriert sind. Auch unsere Lieferanten sind nach vorgenannter 

Verordnung verpflichtet, uns hinsichtlich etwaiger Inhaltsstoffe, welche als meldepflichtig in der jeweiligen 

aktuellen Liste der möglicherweise gefährlichen Substanzen (SVHC – Substances of Very High Concern) 

aufgeführt sind, zu informieren. Zur Steigerung Ihres Schutzes als Kunde fordert die ABB STRIEBEL & JOHN 

GmbH proaktiv und aus eigenem Antrieb alle ihre Lieferanten in regelmäßigen Abständen auf, über den etwaigen 

Einsatz solcher Inhaltsstoffe Auskunft zu geben. 

Sie wünschen ein Beispiel? 

Am 27.06.2018 wurde Blei (CAS 7439-92-1) der SVHC-Liste (Substances of Very High Concern) zugeordnet. 

Unserer Verpflichtung aus Artikel 33 der REACH-Verordnung folgend, informieren wir daher unsere Kunden, 

welche unserer Produkte den in der SVHC-Liste aufgeführten Stoff Blei aus fertigungstechnischen Gründen als 

Legierungselement (z.B. in Messing) in Konzentrationen >0,1% in einzelnen Bauteilen enthalten können.  

Die Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC – 

Substances of Very High Concern) liegt mit dem Stand 08/07/2021 (veröffentlicht gemäß Artikel 59 Absatz 10 der 

REACH-Verordnung auf der ECHA Website) vor.  

Informationen bezüglich der uns von unseren Lieferanten gemeldeten SVHC-Stoffe können dem Anhang dieses 

Schreibens entnommen werden. Zusätzlich können Sie aktuelle Informationen zum Themenfeld Material 

Compliance in der Lieferkette jederzeit auf dieser Seite erhalten: https://new.abb.com/about/supplying/material-

compliance. 

Der Einsatz dieser Stoffe in unseren Produkten entspricht den geltenden Bestimmungen. Bei 

bestimmungsgemäßem Gebrauch besteht keine Gefahr für Gesundheit oder Umwelt. Sicherheitshinweise 

sind daher nicht erforderlich.  

 

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH,  

Sasbach, 02.09.2024 

 

 

 

i.A. Volker Eckert          i.A. Matthias Kratzke 

Site Manager | HSE Manager     R&D-TT 
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SVHC: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329), CAS: 3147-74-9 

SVHC: Blei, CAS: 7439-92-1 

 
 

 

 

Ende Anhang I 

 


